


Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln, Münster                                                                                                             				Seite 1/3



Bezirksregierungen Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln, Münster                                                                       							Seite 2/3
[bookmark: _GoBack]medienübergreifende Umweltinspektion
Bewertung der Umweltinspektion / geplante Maßnahmen

	Firma, Ort
	

	Anlage:
	

	Inspektionsdatum:
	



	
	Bewertung der Umweltinspektion und geplante Maßnahmen (auch Ausfüllhilfe für zukünftiges ISA Überwachungsmodul)

	1.
	Die Inspektion führt zu folgendem Ergebnis:
Laut Definition MKULNV-Formblatt Veröffentlichung 
	Ja
	Nein
	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen

	
	
Inspektion ohne Mängel:


	
	
	

	
	
Inspektion mit geringfügigen Mängeln:
Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist
	
	
	

	
	
Inspektion mit erheblichen Mängeln
Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.
	
	
	

	
	
Inspektion mit schwerwiegenden Mängeln 
Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. 

	
	
	



	
2.
	Geplante Maßnahmen: 
Abgleich mit ISA-Modul noch nötig
	Ja
	Nein
	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen

	
	keine
	
	
	

	
	Revisionsschreiben mit Umsetzungsfristen:
	
	
	

	
	Anhörung nach § 28 VwVfG vor Erlass einer Ordnungsverfügung:
	
	
	

	
	Anhörung nach § 55 OWIG zur Einleitung eines Bußgeldverfahrens:
	
	
	

	
	Schriftliche Bestätigung einer Vor-Ort erlassenen Anordnung
	
	
	

	
	Prüfung Strafanzeige:
	
	
	

	
	Mitteilung oder Weiterleitung von Mängeln an andere Fachbereiche im Hause 

An wen?
	
	
	

	
	Mitteilung oder Weiterleitung von Mängeln an andere Fachbehörden (z. B. Mängel im Bereich des Brandschutzes)

An wen?
	
	
	

	
	sonstiges:

	
	
	





	3.
	Formeller Abschluss der Inspektion 
ohne Mängelverfolgung*  
	Ja
	Datum
	Daten/ Bemerkungen/ Erläuterungen

Muss an ISA Modul angepasst werden

	
	Inspektionsbericht mit Anlagen erstellt am:
	
	
	

	
	Inspektionsbericht an Firma versandt am:
	
	
	

	
	Antwort der Firma auf Inspektionsbericht:
	
	
	

	
	Inspektionsergebnis veröffentlicht:
	
	
	

	
	Sind zusätzliche Inspektionen für die Verfolgung der Mängelbeseitigung erforderlich
	
	
	

	
	Neuberechnung der Inspektionsfristen
erfolgt am:
	
	
	

	
	Neue Inspektionsfrist (Jahre):

	
	
	

	
	Eintrag in den Inspektionsplan/-liste 
(nächste U-Inspektion vorgesehen für 
Quartal/Jahr):
	
	
	

	
	Inspektion eingepflegt in ISA
	
	
	

	
	Kostenermittlung und Erstellung des Kostenbescheides (Gebühr, Datum) am:
	
	
	

	
	sonstiges:
	
	
	

	



*Mängelverfolgung: Selbstverständlich werden die festgestellten Mängel weiter verfolgt und notwendige verwaltungsrechtliche Maßnahmen umgesetzt. Diese benötigen aber in der Regel einen längeren Zeitraum als bis zur Veröffentlichung des Ergebnisses der Inspektion und stellen dann eigenständige Verwaltungsverfahren dar.  Insofern ist die Umweltinspektion mit dem Feststellungsbericht und diesem Blatt abgeschlossen. Der Feststellungsbericht kann/sollte dann auch Grundlage für die nächste Inspektion sein.
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